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Nr. 70: 
Bekanntmachung des Landkreises Nordhausen: 2. Allgemeinverfügung des Landkreises 

Nordhausen: Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) – Warnstufe 3  

 
  

Der Landkreis Nordhausen erlässt als untere Gesundheitsbehörde gemäß §§ 28 Abs. 1, 28a Abs. 1, Abs. 3 
und Abs. 6 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 
(Infektionsschutzgesetz – IfSG) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 35 Satz 2 Thüringer 
Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) in der derzeit gültigen Fassung sowie in Verbindung mit § 25 Abs. 
1, Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4 und Abs. 7 der Thüringer Verordnung zur Regelung infektionsschutzrechtlicher 
Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus (SARSCoV-2 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO) in der jeweils 
gültigen Fassung folgende Allgemeinverfügung: 
 
I. Testpflicht (§ 13 SARSCoV-2 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO) 
 
Über die in § 13 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO geregelten Bereiche hinaus ist die Vorlage eines negativen 
Testergebnisses in geschlossenen Räumen Voraussetzung: 
 
1.) zur Inanspruchnahme von Gaststätten im Sinne des Thüringer Gaststättengesetztes 

 

Hiervon ausgenommen sind:  
- die Lieferung und die Abholung mitnahmefähiger Speisen und Getränke  
- nichtöffentliche Betriebskantinen, deren Betrieb zur Aufrechterhaltung der Arbeitsabläufe oder 

aufgrund der Beschaffenheit der Arbeitsplätze zwingend erforderlich ist  
- vom Studierendenwerk Thüringen betriebene Mensen für den nichtöffentlichen Betrieb  

 
2.) zur Teilnahme an nichtöffentlichen Veranstaltungen im Sinne von § 14 Abs. 3 ThürSARS-CoV-2-IfS-

MaßnVO, sofern hierfür Räumlichkeiten der Gastronomie, Veranstaltungsstätten und sonstige 
vergleichbare Einrichtungen genutzt werden oder unabhängig vom Veranstaltungsort, wenn eine Anzahl 
von 30 gleichzeitig anwesenden Personen überschritten wird 

 
3.) für den Zugang zur Ausübung von Sport, d.h. Schwimmbäder, Saunen, Fitnessstudios und Sporthallen 

sowie vergleichbare Einrichtungen und Angebote 
 

Soweit die Bereiche nach § 1 Abs. 1 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSpVO, insbesondere der organisierte 
Sportbetrieb, berührt sind, wird auf die entsprechenden Regelungen der ThürSARS-CoV-2-KiJuSSpVO 
sowie der Allgemeinverfügung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 03.11.2021 
zum Vollzug der ThürSARS-CoV-2-KiJuSSpVO verwiesen. 

 
4.) zur Inanspruchnahme entgeltlicher Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken  

Hierbei ist ein Nachweis bei Anreise und zwei Mal pro Woche während des Aufenthalts zu erbringen.  
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5.) Der für die Bereiche von Ziffer I. Nrn. 1.) bis 4.) geforderte Nachweis kann auf folgende Weise erbracht 
werden:  
- durch das negative Testergebnis eines PCR-Tests gemäß § 2 Nr. 6 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO, 

sofern die zugrundeliegende Testung nicht mehr als 48 Stunden zurückliegt  
- durch das negative Testergebnis eines alternativen Nukleinsäure-Amplifikationsverfahrens gemäß 

§ 2 Nr. 6a ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO, sofern die zugrundeliegende Testung nicht mehr als 24 
Stunden zurückliegt  

- durch eine Bescheinigung im Sinne von § 9 Abs. 8 ThürSARS-CoV-2-IfSMaßnVO über das negative 
Ergebnis eines Antigenschnelltests gemäß § 2 Nr. 5 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO, sofern die 
zugrundeliegende Testung nicht mehr als 24 Stunden zurückliegt  

- durch einen vor Ort durchgeführten Selbsttest gemäß § 10 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 2 Nr. 7 ThürSARS-
CoV-2-IfS-MaßnVO 

 
6.) Die Regelungen unter Ziffer I. Nrn. 1.) bis 4.) gelten nicht für Veranstaltungen, Angebote und andere hierfür 

zugelassene Bereiche, welche fristgerecht als Optionsmodell im Sinne von § 11a ThürSARS-CoV-2- IfS-
MaßnVO angezeigt und durchgeführt werden.  

 
II. Ausnahmen zu Ziffer I. 
 
1.) Geimpfte und genesene Personen  
Die Verpflichtung nach Ziffer I. Nrn. 1.) bis 4) gilt nicht für:  

- geimpfte Personen im Sinne von § 2 Nr. 10 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO  
Der Impfnachweis entsprechend § 2 Nr. 11 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO ist zu führen 

- genesene Personen im Sinne von § 2 Nr. 12 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO  
Der Nachweis einer Genesung gemäß § 2 Nr. 12 ThürSARS-CoV-2-MaßnVO ist zu führen.  
 

2.) Kinder und Jugendliche  
Von der Verpflichtung nach Ziffer I. Nrn. 1.) bis 4.) sind gemäß § 1 Abs. 4 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO 
ebenfalls ausgenommen:  

- asymptomatische Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres und alle noch nicht 
eingeschulten Kinder  

- asymptomatische Schüler, wenn sie den Nachweis der Teilnahme an einer regelmäßigen Testung im 
Rahmen eines verbindlichen Testkonzepts erbringen 

 
III. Veranstaltungen 
 
Öffentliche, frei oder gegen Entgelt zugängliche Veranstaltungen im Sinne des § 14 ThürSARS-Cov2-IfS-
MaßnVO in geschlossenen Räumen, insbesondere Ausstellungen, Messen, Spezial- und Flohmärkte, 
Sportveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen, Theater-, Kino-, Opern- oder 
Konzertaufführungen sowie Diskotheken, Tanzklubs und sonstige Tanzlustbarkeiten, dürfen nur nach den in 
§ 2 Abs. 2 Nr. 15 ThürSARS-Cov2-IfS-MaßnVO genannten Optionsmodellen (2G oder 3G-Plus) durchgeführt 
werden. 
Die Wahl des Modells obliegt dem jeweiligen Veranstalter oder Betreiber. Bei fortgesetzten bzw. mehreren 
Veranstaltungen nacheinander ist ein Wechsel des Modells möglich. Bei der Anwendung der Optionsmodelle 
ist § 11a Abs. 2 bis 7 der ThürSARS-Cov2-IfS-MaßnVO zu beachten und die Kontaktnachverfolgung nach 
§ 12 ThürSARS-Cov2-IfS-MaßnVO zu gewährleisten. 
 
Unabhängig von Satz 1 sind  

1. öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit gleichzeitig mehr als 400 teilnehmenden 
Personen 
und 

2. nichtöffentliche und private Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit gleichzeitig mehr als 100 
teilnehmenden Personen 

unzulässig. Hiervon ausgenommen sind Zusammenkünfte/Veranstaltungen im Sinne der §§ 8 und 
15 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO sowie Veranstaltungen mit fest zugewiesenen Sitzplätzen. 
 
IV. Erweiterte Pflicht zur Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung 
 
In Situationen unter freiem Himmel, in denen die Mindestabstände von 1,5 Metern gem. § 1 Abs. 1 ThürSARS-
Cov2-IfS-MaßnVO nicht eingehalten werden können, ist eine qualifizierte Gesichtsmaske nach 
§ 6 Abs. 2 ThürSARS-Cov2-IfS-MaßnVO zu tragen. Dies gilt insbesondere in Warteschlangen, auf Wochen- 
oder Spezialmärkten sowie im Wartebereich der Bus- und Straßenbahnhaltestellen. § 6 ThürSARS-Cov2-IfS-
MaßnVO gilt entsprechend. Die Verpflichtung zum Tragen einer qualifizierten Gesichtsmaske in 
geschlossenen Räumen gem. § 6 Abs. 3 und 4 ThürSARS-Cov2-IfS-MaßnVO bleibt davon unberührt. 
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V. Ordnungswidrigkeit 
 
Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung stellen eine Ordnungswidrigkeit gem. § 73 Abs. 1 Nr. 6 IfSG dar 
und können mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € geahndet werden. 
 
VI. Geltung  
 
Die Allgemeinverfügung vom 03.11.2021 tritt mit Ablauf des 14.11.2021 außer Kraft. Diese 
Allgemeinverfügung tritt am 15.11.2021 in Kraft und mit Ablauf des 24.11.2021 außer Kraft. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch beim 
Landratsamt Nordhausen, Behringstraße 3, 99734 Nordhausen erhoben werden. Dafür stehen folgende Mög-
lichkeiten zur Verfügung: 
1. Schriftlich oder zur Niederschrift: Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt 
Nordhausen, Behringstraße 3, 99734 Nordhausen oder bei einer anderen Außenstelle des Landratsamtes 
Nordhausen erhoben werden.  
 
2. Auf elektronischem Weg: Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter 
sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet:  
info@lrandh.de-mail.de.  
 
Beim Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar, kann die Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung eines Widerspruchs beantragt werden.  
 
Nordhausen, den 10.11.2021 
i.V. Nüßle, 1. Beigeordneter 
Jendricke, Landrat 
 
Hinweise:  
1. Die Allgemeinverfügung ist aufgrund gesetzlicher Grundlage sofort vollziehbar. Das heißt, ein Widerspruch 

hat keine aufschiebende Wirkung (§§ 28 Abs. 3 i.V.m. 16 Abs. 8 IfSG, § 80 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 
Verwaltungsgerichtsordnung). Dies bedeutet, dass die Allgemeinverfügung auch dann befolgt werden 
muss, wenn sie mit einem Widerspruch angegriffen wird.  

2. Die Allgemeinverfügung und die Begründung der Allgemeinverfügung kann im Landratsamt Nordhausen, 
Behringstraße 3, in 99734 Nordhausen, während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 

3. Die Allgemeinverfügung und weitere Informationen können auch auf der Internetseite  
www.landkreis-nordhausen.de abgerufen werden. 

 
 

Nr. 71: 
Bekanntmachung des Landkreises Nordhausen: Vollzug der Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und 
Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrechtsakt“) 

 
Anordnung des verstärkten Monitorings bei Wildschweinen zur Früherkennung der Afrikanischen 

Schweinepest (ASP) 
 
Der Fachbereich Veterinärwesen des Landratsamtes Nordhausen erlässt folgende 
 
Allgemeinverfügung: 

1. Im Landkreis Nordhausen haben die Jagdausübungsberechtigten ab 15. November 2021 jedes 
verendet aufgefundene Wildschwein (Fall- und Unfallwild) sowie jedes krank erlegte 
Wildschwein unverzüglich unter konkreter Angabe des Fund- bzw. Erlegungsortes (sofern 
möglich GPS-Daten) beim Fachbereich Veterinärwesen anzuzeigen.   

2. Die Jagdausübungsberechtigten haben nach ihren Möglichkeiten bei der Kennzeichnung sowie 
bei der Bergung und Beseitigung der unter Ziffer 1 genannten Tierkörper nach näherer 
Anweisung des VLÜA mitzuwirken oder die Durchführung dieser Maßnahmen zu dulden.  Das 
Aneignungsrecht nach § 1 Absatz 5 Bundesjagdgesetz bleibt unberührt.   

3. Die sofortige Vollziehung der getroffenen Festlegungen unter Ziffern 1 und 2 wird angeordnet. 
4. Der Widerruf bleibt vorbehalten. 
5. Diese Allgemeinverfügung wird an dem auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag 

wirksam. 
6. Die Verfügung ergeht kostenfrei. 
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Gründe: 
 
I. 
Im Landkreis Meißen wurden im Bereich der Gemeinde Radeburg Mitte Oktober 2021 Wild-schweine bei 
einer Jagd erlegt. Bei der virologischen Untersuchung dieses Wildes wurde mit dem Befund des FLI am 
13.10.2021 die Afrikanische Schweinepest bei einem der genannten Wildschweine nachgewiesen. Weiterhin 
wurde am 19.10.2021 bei einem verendet aufgefundenen Wildschwein in unmittelbare Nähe zum Erlegeort 
des ersten ASP-Virus-positiven Wild-schweines ebenfalls ASP-Virus nachgewiesen und bestätigt. 
 
Damit beträgt die Entfernung vom nächstgelegenen Ausbruch bis zur Thüringer Landesgrenze weniger als 
100 km. Detaillierte Erkenntnisse zur räumlichen Verbreitung der Infektion im Umkreis um den Fundort bzw. 
Erlegeort der positiv beprobten Wildschweine liegen aktuell nicht vor. Ein weiteres Fortschreiten der Infektion 
in westlicher Richtung kann nicht sicher ausgeschlossen werden, die Maßnahmen zur Früherkennung eines 
Eintrags in das Thüringer Gebiet sind somit anzupassen.    
 
II. 
Der FB Veterinärwesen des LRA Nordhausen ist sachlich und örtlich für den Vollzug des europäischen und 
deutschen Tierseuchenrechtes und den Erlass dieser Allgemeinverfügung zuständig. Die sachliche 
Zuständigkeit richtet sich nach den Vorgaben des § 1 Abs. 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 Thüringer 
Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz (ThürTierGesG). Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 
3 Abs. 1 Nr. 4 ThürVwVfG. 
 
Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) war auf Grundlage der am 13.10.2021 bzw. am 
19.10.2021 positiv getesteten Wildschweine gemäß Definition unter Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b) der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/689 in der aktuell gültigen Fassung amtlich festzustellen. Eine Infektion weiterer 
Tiere in der näheren oder weiteren Umgebung des Fundortes bzw. des Erlegeortes kann momentan nicht 
ausgeschlossen werden. Die Weiterverbreitung des Erregers durch Tierbewegungen innerhalb der 
Wildschweinepopulation ist ebenso wie durch fahrlässiges menschliches Handeln möglich. 
 
Bei der ASP handelt es sich um eine therapieresistente, für Schweine ansteckende und gefährliche 
Viruserkrankung, die neben direkten Tierverlusten – sowohl im Wild- als auch im Hauschweinebereich – vor 
allem hohe wirtschaftliche Einbußen für alle Schweinehaltungen durch Handelsrestriktionen verursacht. Die 
erfolgreiche Bekämpfung hängt unmittelbar davon ab, dass ein Neueintrag der Infektion in ein Gebiet sehr 
schnell erkannt und eine Weiterverbreitung effektiv eingedämmt wird. Die Maßnahmen zur Früherkennung 
müssen entsprechend intensiviert werden.   
 
Zu Ziffer 1 und 2  
Gemäß Artikel 269 Absatz 1 Buchstabe c) kann der Mitgliedstaat zum Zwecke der Überwachung nationale 
Maßnahmen erlassen, die über die Vorgaben des Europäischen Tiergesundheitsrechtes hinausgehen. Die 
nationalen Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der ASP-Prävention und -Bekämpfung, soweit sie 
nicht vom unmittelbar geltenden EU-Recht überlagert werden, finden sich in der Schweinepestverordnung in 
der derzeit gültigen Fassung.    
 
Die Anordnung erfolgt aufgrund der aktuellen ASP-Seuchenlage bei Wildschweinen in Sachsen und zum 
Schutz der Thüringer Landwirtschaft ebenso wie zum Schutz der Gesundheit des Thüringer 
Schwarzwildbestandes.  
Die Maßnahmen sind geeignet und erforderlich, um die Ausbreitung des Virus frühzeitig zu er-kennen und 
einzuschränken sowie insbesondere die Hausschweinebestände vor einem Eintrag des Erregers zu 
schützen. Sie stellen auch das mildeste Mittel dar, welches der zuständigen Be-hörde zur Erfüllung ihrer 
Aufgabe zur Verfügung steht und die betroffenen Personen nicht über Gebühr belastet. Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit ist gewahrt. 
 
Die unter Ziffern 1 und 2 angeordneten Maßnahmen ergeben sich aus der Verpflichtung für die zuständige 
Behörde gemäß Artikel 26 auch in Verbindung mit Art. 27 der Verordnung (EU) Nr. 2016/429 eine 
Überwachung zur Feststellung des Auftretens gelisteter Seuchen – zu denen die ASP gehört – 
durchzuführen.  
 
Eine effektive Früherkennung kann v. a. durch das Auffinden, die Meldung und daraus resultierenden 
gezielten Untersuchung von Falltieren gewährleistet werden. Hier sind sowohl im Revier gefundene 
Wildschweinkadaver, wie auch verunfallte Wildschweine, sowie krank erlegte Tiere, Indikatortiere, von denen 
in jedem Fall Proben zu gewinnen sind.  
 
Da der Fundort im Falle eines Virusnachweises Ausgangspunkt zur Festlegung aller Sperrzonen gemäß Art. 
70 i. V. m. Art. 60 Satz 1 Buchst. b und Art. 64 der Verordnung (EU) 2016/429 sowie Art. 63 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2020/687 und Art. 3 Satz 1 Buchstabe b des Durchführungsbeschlusses (EU) 2021/605 ist, 
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ist die korrekte Erfassung des Einzeltieres inklusive der Beschreibung / der Koordinaten der Fundstelle von 
zentraler Bedeutung, um angemessene Restriktionen gewährleisten zu können.  
 
Gemäß der Definition des Artikels 4 Nr. 24 der Verordnung (EU) Nr. 2016/429 ist jeder Jagdaus-
übungsberechtige / Jäger auch „Unternehmer“ im Sinne des Europäischen Tiergesundheitsrechtes und als 
solcher gemäß Artikel 10 Abs. 5 der genannten Verordnung verpflichtet, mit den zu-ständigen Stellen im 
Rahmen der Seuchenprävention- und Bekämpfung zusammenzuarbeiten.  
 
Das Aneignungsrecht der Jagdausübungsberechtigen nach § 1 Abs. 5 Bundesjagdgesetz bleibt von der 
Anordnung ausdrücklich unberührt. 
 
Zu Nr. 3  
Für die Anordnungen unter den Ziffern 1 und 2 des Tenors dieser Allgemeinverfügung wird die sofortige 
Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.  
Die sofortige Vollziehung liegt im öffentlichen Interesse, da es sich bei der ASP um eine therapieresistente, 
für Schweine ansteckende und gefährliche Tierseuche handelt, die mit hohen wirtschaftlichen Verlusten und 
Handelssanktionen einhergeht. Die Maßnahmen zum Schutz vor einer Verschleppung der Seuche müssen 
daher sofort greifen. Ein Abwarten von verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen ggf. über mehrere 
Instanzen ist in dieser bestehenden Gefahrensituation für die öffentliche Sicherheit nicht zumutbar. Insofern 
überwiegt das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung einem entgegenstehenden privaten 
Interesse an der aufschieben-den Wirkung eines Widerspruchs. 
 
Zu Nr. 4 
Der Widerrufsvorbehalt beruht auf § 36 Abs. 2 Nr. 3 ThürVwVfG. Die Tierseuchensituation unterliegt einer 
andauernden Prüfung und Bewertung. Auf deren Grundlage wird über die Fortführung oder einer Aufhebung 
der Maßnahmen entschieden. 
 
Zu Nr. 5 
Die Allgemeinverfügung wird mit Bekanntgabe wirksam (§ 42 Abs. 1 ThürVwVfG). Bezüglich der 
erforderlichen Bekanntmachung der Allgemeinverfügung wurde gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 ThürVwVfG ein 
von § 41 Abs. 4 Satz 3 ThürVwVfG abweichender Tag, der auf die Bekanntmachung folgende Tag, 
bestimmt. Von dieser Ermächtigung wurde Gebrauch gemacht, da die tier-seuchenrechtliche Verfügung 
keinen Aufschub duldet. Diese Allgemeinverfügung wird auf der Grundlage des § 41 Abs. 3 Satz 2 
ThürVwVfG öffentlich bekannt gegeben. Dabei war zu berücksichtigen, dass der Adressatenkreis so groß ist, 
dass er, bezogen auf Zeit und Zweck der Regelung, vernünftigerweise nicht in Form einer 
Einzelbekanntgabe angesprochen werden kann. Von einer Anhörung wurde gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 4 
ThürVwVfG abgesehen. Im Rahmen der Ermessensentscheidung war zu berücksichtigen, dass bei der 
vorliegenden Sachlage die Anhörung der Betroffenen nicht zu einer anderen Beurteilung der Dinge geführt 
hätte. 
 
Zu Nr. 6 
Die Kostenentscheidung der Allgemeinverfügung ergibt sich aus § 28 Nr. 1 ThürTierGesG. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch beim 
Landratsamt Nordhausen, Behringstraße 3, 99734 Nordhausen erhoben werden. Dafür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
1. Schriftlich oder zur Niederschrift: 
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Nordhausen, Behringstraße 3, 
99734 Nordhausen oder bei einer anderen Außenstelle des Landratsamtes Nordhausen erhoben werden.  
 
2. Auf elektronischem Weg: 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach 
dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: info@lrandh.de-mail.de. 
Der Widerspruch hat gemäß § 80 Absatz 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) für die Ziffern 1 und 
2des Tenors keine aufschiebende Wirkung.  
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 
99425 Weimar, einen Antrag gemäß § 80 Absatz 5 VwGO gestellt werden.  
 
Nordhausen, den 10.11.2021 
i.V. Nüßle, 1. Beigeordneter 
Jendricke, Landrat 
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Nr. 72: 
Bekanntmachung des Landkreises Nordhausen: Verordnung des Landkreises Nordhausen über den 

Taxitarif (Taxitarifordnung) vom 21.10.2021 
 
Auf der Grundlage des § 51 Abs. 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08. August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Modernisierung 
des Personenbeförderungsrechts vom 16.04.2021 (BGBl. I S. 822) i.V. m. § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 2 Nr. 2 
Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen auf dem Gebiet des 
Personenbeförderungswesens vom 01. April 1993 (GVBl. S 259), geändert durch die Erste Verordnung zur 
Änderung der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen auf dem 
Gebiet des Personenbeförderungswesens vom 11. Juli 1997 (GVBl. S. 290), erlässt der Landkreis Nordhausen 
folgende Verordnung: 

§ 1   Geltungsbereich 
 

Der Geltungsbereich dieser Verordnung umfasst das Pflichtfahrgebiet entsprechend § 6 der Taxiordnung des 
Landkreises Nordhausen vom 30.04.2002 (Amtsblatt des LK NDH Jg. 12 Nr. 14/2002). 
Pflichtfahrgebiet: Gebiet des Landkreises Nordhausen, sowie das Gebiet in einem Umkreis von 20 km über 
die Kreisgrenze hinaus. 
 

§ 2   Beförderungspreise und Zuschläge 
 

Der Beförderungspreis setzt sich ohne Berücksichtigung der Personenzahl wie folgt zusammen aus: 
-  dem Grundpreis für die Bereitstellung der Taxe  (1.) 
-  dem Entgelt für die Wegstrecke (Kilometerpreis)  (2.)  
-  einem etwaigen Entgelt für die Anfahrt zum Besteller  (3.) 
-  etwaigen Zuschlägen und     (4.) 
-  einem etwaigen Entgelt für die Wartezeit   (5.). 
 

Tarif ab 01.01.2022 
1.1. Grundpreis Taxi (bis 4 Fahrgäste)              3,00 € 

Der Mindestfahrpreis beträgt 3,10 €. 
 
1.2.       Grundpreis Großraumtaxi (ab 5 Fahrgäste) 10,00 € 
             Der Mindestfahrpreis beträgt 10,10 €. 

Der Grundpreis darf nur angewendet werden, wenn dieses Fahrzeug als Großraumtaxi ausdrücklich 
vom Besteller angefordert wurde oder wenn mit dem Taxi mehr als 4 Fahrgäste befördert werden. 

 
2.1. Kilometerentgelt 1. + 2. km, je   2,80 € 
 
2.2. Kilometerentgelt ab 3. km, je                            2,40 € 
 
3. Anfahrt zum Besteller Anfahrt je km  2,20 € 

Anfahrten sind entgeltpflichtig, wenn Einstiegsstelle und Beförderungsziel außerhalb der 
Betriebssitzgemeinde des Taxiunternehmens liegen. Das Anfahrtsentgelt beträgt 2,20 € je Kilometer. 
Der Fahrgast ist hierauf bei Bestellung der Fahrt hinzuweisen. 
Ausgangspunkt für die Berechnung der Anfahrt ist der Bahn- oder Busbahnhof der 
Betriebssitzgemeinde. Ist ein solcher nicht vorhanden, ist der Betriebssitz des Unternehmens der 
Ausgangsort. 
Bei Anfahrten in eingemeindete Ortschaften des jeweiligen Betriebssitzes ist ein Anfahrt-Entgelt nur 
dann zu erheben, wenn sich das Beförderungsziel außerhalb des Betriebssitzes der Taxen befindet. 

 
4. Zuschläge 
4.1. Sonn-Feiertags- und Nachttarif je km  0,20 € 
             Werktags in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr sowie an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen in der  
             Zeit von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr ist ein Zuschlag ab dem 1. Besetzkilometer in Höhe von 0,20 €/km  
             zum oben genannten Tarif zu berechnen. 
  
4.2. Gepäck und Haustiere je Stück  0,70 € 

Der Zuschlag wird auf maximal 9,80 € begrenzt. Für Großraumtaxen gilt eine Begrenzung in Höhe 
von 14,00 € je Fahrauftrag. 

 
4.3. Zuschlag für die Abbestellung eines Taxis nach vorheriger Anfahrt  

nach einer ausgelösten Bestellung                9,80 € 
4.4. Beseitigung grober Verunreinigungen            100,00 € 
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Sollten Reinigungs- oder Reparaturkosten anfallen, die den Zuschlag übersteigen, haften der 
Fahrgast oder die Fahrgäste dafür.  

 
5. Wartezeit je Stunde    35,00 € 

Die Wartezeit beginnt beim Eintreffen des Fahrzeuges am Einsatzort, aber erst nach Information des  
Fahrgastes. Das Wartezeitentgelt wird anteilmäßig nach Schalteinheiten von je 0,10 € berechnet. 

 
6. Fortschaltpreis    0,10 € 
 
7. Nebenbesorgungen 

Entgelte für Sonderleistungen, die vom Fahrgast zusätzlich zur Personenbeförderung gewünscht 
werden, sind vor Antritt der Fahrt zu vereinbaren. 

 
8. Der Taxifahrer muss während des Dienstes einen Betrag von 50,00 € wechseln können. Fahrten  

zum Zwecke des Geldwechselns gehen nicht zu Lasten des Fahrgastes. 
 

§ 3   Sondervereinbarungen 
 

Von den festgelegten Beförderungsentgelten abweichende Sondervereinbarungen können nur mit 
Genehmigung der zuständigen Behörde getroffen werden (§ 51 Abs. 2 Nr. 3 und 4 PBefG). 
 

§ 4   Zuwiderhandlungen 
 

1.   Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 4 PBefG handelt, wird vorsätzlich oder fahrlässig den 
      Bestimmungen dieser Verordnung zuwider handelt. 
2.   Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 61 Abs. 2 PBefG mit einer Geldbuße geahndet werden, soweit sie 
      nicht nach anderen Vorschriften mit Strafen bedroht ist. 
 

§ 5   Inkrafttreten 
 

1. Diese Verordnung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landkreises Nordhausen über die Taxitarife (Taxitarifordnung) vom 
04.11.2019 außer Kraft. 

2. Die Umstellung und Eichung der Fahrpreisanzeiger hat bis zum 24.01.2022 zu erfolgen. 
 
Nordhausen, den 21.10.2021 
Jendricke, Landrat 
 
 

Nr. 73: 
Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes „Goldene Aue": Beschlüsse des Abwasser-

zweckverbandes „Goldene Aue" OT Uthleben, 99765 Heringen/Helme vom 28.09.2021 
 
Gemäß § 40 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) gibt der Abwasserzweckverband „Goldene Aue" 
die in der öffentlichen Verbandsversammlung vom 28.09.2021 gefassten Beschlüsse bekannt:  
 
Beschluss-Nr. 90/2809/2021 - 4. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) 
  
Abstimmungsergebnis:  
Ja-Stimmen: 10 

Anzahl der Verbandsräte: 16 
Nein-Stimmen:0 

davon anwesend: 10 
Enthaltungen:0

 
Beschluss-Nr. 91/2809/2021 - Ausführung Vorhaben OE Auleben, Rudolf­Breitscheid-Straße / 
Steinerstock SW- und RW-Kanalbau 
  
Abstimmungsergebnis:  
Ja-Stimmen: 10 

Anzahl der Verbandsräte: 16 
Nein-Stimmen: 0 

davon anwesend: 10 
Enthaltungen:0 

  
Beschluss-Nr. 92/2809/2021 - Ausführung Vorhaben OE Werther, Bahnhofstraße / Wartberg- Siedlung 
/ Harzblick 2. BA SW- und RW- Kanalbau 
  
Abstimmungsergebnis:  
Ja-Stimmen: 10 

Anzahl der Verbandsräte: 16 
Nein-Stimmen: 0 

davon anwesend: 10 
Enthaltungen:0  
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Die gefassten Beschlüsse sowie deren Anlagen können dienstags und donnerstags zu den Sprechzeiten 
des Abwasserzweckverbandes „Goldene Aue" Schulplatz 2 OT Uthleben in 99765 Heringen/Helme 
eingesehen werden. 
 
Uthleben, den 05.10.2021 
gez. Handke Verbandsvorsitzender 
 
 

Nr. 74: 

Bekanntmachung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN): Einladung zur  
70. Verbandsversammlung am 13. Dezember 2021 

 
Der Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) führt seine 70. Verbandsversammlung 
am Montag, dem 13. Dezember 2021, um 17.30 Uhr, in 99735 Kleinfurra, An der B 4 im Verwaltungsgebäude des 
Kreisabfallwirtschaftszentrums Nentzelsrode durch. 
 
Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil der Sitzung 
 
01.  Eröffnung 
02.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
03.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 
04.  Feststellung der Tagesordnung 
05.  Genehmigung der Niederschrift der 69. Verbandsversammlung des öffentlichen Teils LXX – 01/21 
06.  Bericht des Verbandsvorsitzenden 
07.  Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung der Jahresrechnung 2020  

des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN)     LXX – 02/21 
08.  Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung des Verbandsvorsitzenden 2020 des 

Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN)      LXX – 03/21 
09.  Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan des  

Doppelhaushaltes 2022/2023 des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN)  LXX – 04/21 
10.  Beratung und Beschlussfassung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen  

(ZAN) zum Finanzplan nach §62 ThürKO        LXX – 05/21 
11.  Beratung und Beschlussfassung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen  

(ZAN) zur Abschlagshöhe 2022; vierzehnte Änderung der ZAN-Entgeltordnung  
vom 11.09.2007          LXX – 06/21 

12.  Anfragen und Mitteilungen zum öffentlichen Teil der Sitzung 
13.  Schließung des öffentlichen Teiles der Sitzung 
 
Nichtöffentlicher Teil der Sitzung 
 
gez. Jendricke, Verbandsvorsitzender 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Für den Inhalt der Bekanntmachungen sind die jeweils zuständigen Körperschaften bzw. Ämter und Einrichtungen verantwortlich.  
Das nächste Amtsblatt wird voraussichtlich am 01.12.2021 erscheinen. 
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